
JURISTISCHER DIENST 
Der Generaldirektor 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Brüssel, den 

Per E-Mail 

Frau Andrea Fuchs 
ask+request-299-85ca3 813 @asktheeu.org 

Betr.: Antrag auf Zugang zu Dokumenten 

Bezug: Ihre E-Mail vom 21. Dezember 2012, registriert unter GESTDEM 
2012/5988 

Sehr geehrte Frau Fuchs, 

ich beziehe mich auf Ihren oben genannten Antrag auf Zugang zu Dokumenten im 
Zusammenhang mit den Rechtssachen F-132/07 Guido Strack gegen Kommission und Τ
Ι 99/11Ρ Guido Strack gegen Kommission gemäß Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der Kommission1. 

1. GEGENSTAND IHRES ANTRAGS 

Ihr Antrag ist sehr umfangreich und bezieht sich auf alle Dokumente im Zusammenhang 
mit der Verwaltungsphase als auch im Zusammenhang mit den Verhandlungen vor dem 
Gericht für den öffentlichen Dienst und dem Gericht, einschließlich der Verträge mit 
externen Rechtsanwälten. 

Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, wurde der die Verwaltungsphase betreffende Teil 
Ihres Antrags der Generaldirektion Humanressourcen und Sicherheit (GD HR) unter dem 
Aktenzeichen GESTDEM 2013/215 zugewiesen. Der Teil betreffend die gerichtlichen 
Verfahren wurde dem Juristischen Dienst unter dem Aktenzeichen GESTDEM 
2012/5988 zur Bearbeitung übertragen. 

2. VORSCHLAG EINER AUSGEWOGENEN LÖSUNG 

Ende Dezember 2012 gingen bei der Kommission drei Anträge auf Zugang zu sämtlichen 
Dokumenten betreffend zehn Rechtssachen ein, bei denen Herr Strack Partei war. Diese 

1 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. 
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Anträge wurden von Ihnen und zwei anderen Mitgliedern des Vorstands der Organisation 
„Whistleblower" gestellt, deren Vorsitzender Herr Strack ist.2. 

Eine erste Prüfung Ihres Antrags ergab, dass er sich auf eine große Zahl von Dokumenten 
bezieht und dass diese erst sorgfaltig und eingehend geprüft werden müssen, da sie 
möglicherweise personenbezogene Daten enthalten, die nach der Verordnung 
Nr. 1049/2001 zu schützen sind. 

In Anbetracht des erforderlichen Arbeitsaufwands und der genannten beiden weiteren 
Anträge teilte Ihnen der Juristische Dienst am 18. Januar 2013 per E-Mail mit, dass er 
nicht in der Lage sein würde, Ihrem Antrag binnen der in Artikel 7 der Verordnung 
Nr. 1049/2001 vorgesehenen Frist zu entsprechen. Daher bat er Sie gemäß Artikel 6 
Absatz 3 der Verordnung, Ihren Antrag zu überdenken, seinen Umfang zu begrenzen und 
zu präzisieren und anzugeben, in welcher Reihenfolge die Dokumente behandelt werden 
sollten. 

In Beantwortung Ihrer E-Mail vom 27. Januar 2013 teilte Ihnen der Juristische Dienst am 
4. Februar 2103 mit, dass er beabsichtige, Ihnen ein Verzeichnis der betreffenden 
Dokumente mit einem Vorschlag für einen Zeitplan für die Bearbeitung Ihres Antrags 
zukommen zu lassen. Per E-Mail vom 11. Februar 2013 lehnten Sie diesen Vorschlag ab. 

Gleichwohl finden Sie nachstehend die Antwort des Juristischen Dienstes axif Ihren 
Antrag, der die Dokumente im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren F-132/07 und 
T-199/11P umfasst. 

3. DOKUMENTE AUS DEN GERICHTLICHEN VERFAHREN 

Nach Prüfung der Akten des Juristischen Dienstes wurde festgestellt, dass folgende 
Unterlagen unter Ihren Antrag fallen: 

Rechtssache F-132/07 - Strack / Kommission 
1. JUR(2007)46143 - Vermerk an Herrn Chêne (früher GD ADMIN) über die 

Güteverhandlung 
2. JUR(2007)4615.0 - Schreiben an das EuGöD zur Güteverhandlung 
3. JUR(2007)46159 - Vermerk an den ehemaligen Generaldirektor der ehemaligen 

Generaldirektion (GD) ADMIN zur Übersendung der Klageschrift 
4. JUR(2007)46194 - Vollmacht 
5. JUR(2008)45041 - Schreiben an das EuGöD zur Güteverhandlung 
6. JUR(2008)45158 - Schreiben an das EuGöD zur Güteverhandlung 
7. JUR(2008)45249 - Schreiben an das EuGöD zur Güteverhandlung 
8. JURM(2008)9113 - Einrede der Unzulässigkeit 
9. CONT(2009)7026 - Erlass vom 17. September 2009 (Einrede der Unzulässigkeit -

V ersäumnis verfahren) 
10. PVR(2009)752 - Vollmacht 
11. JURM(2009)9202 - Klagebeantwortung 
12. JUR(2009)45835 - Schreiben zur Übermittlung der Verträge an den Rechtsanwalt 

SJ/2009/1411, SJ/2009/1412, SJ/2009/1438, SJ/2009/1439 und SJ/2009/1440 
13. JUR(2009)45841 - Vertrag für den Rechtsbeistand (Rechtssache F-132/07) 

Diese Informationen sind öffentlich auf folgender Webseite zugänglich: 
http://www.whistleblower-net.de/uber-uns/vorstand/ 
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personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und 
zum freien Datenverkehr4 dürfen personenbezogene Daten einem Empfanger пш 
übermittelt werden, wenn dieser die Notwendigkeit der Datenübermittlung nachweist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass die berechtigten Interessen der betroffenen 
Person beeinträchtigt werden könnten. Im vorliegenden Fall wurde die Notwendigkeit der 
Offenlegving der Daten meines Erachtens nicht nachgewiesen.5 

Folglich erhalten Sie in der Anlage eine Kopie der Dokumente Nr. 3, 4, 8, 9, 10, 15, 17, 
21, 25, 26 und 27 sowie eine geschwärzte Fassung der Dokumente Nr. 11 und 23. Bitte 
nehmen Sie zur Kenntnis, dass ohne vorherige Genehmigung der Kommission diese 
Dokumente nicht für kommerzielle Zwecke vervielfältigt oder verbreitet werden dürfen. 

Das Dokument Nr. 9 ist ein auf der Website des Gerichts emsehbares veröffentlichtes 
Dokument.6 

4.2. Dokumente Nr. 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24 und 28 (Schreiben an den 
externen Rechtsanwalt, Rechtsberatungsverträge und Gebührenrechnungen 
des externen Rechtsanwalts) 

Nach eingehender Prüfung dieser Dokumente muss ich Ihnen leider mitteilen, dass sie 
nicht freigegeben werden können, da sie unter die Ausnahmeregelung von Artikel 4 
Absatz 2 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 („Schutz von 
Gerichtsverfahren")7 fallen. Obgleich die Verfahren in den Rechtssachen F-132/07 und 
T-199/11P durch die Urteile des Gerichtshofs und des Gerichts vom 20. Januar 2011 
bzw. 13. Dezember 2012 abgeschlossen sind, werden diese Dokumente im 
Zusammenhang mit dem noch anhängigen Kostenfestsetzungsverfahren weiter 
herangezogen. Daher würde eine Offenlegung dieser Dokumente zum jetzigen Zeitpunkt 
die Beschlussfassung im genannten Verfahren beeinträchtigen und darüber hinaus auch 
die Position und die Verteidigungsrechte der Kommission in möglichen Streitfällen im 
Zusammenhang mit dieser Angelegenheit schwächen. Dies stellt kein hypothetisches, 
sondern ein tatsächliches und konkretes Risiko dar. 

4.3. Dokumente, die sich auf die Güteverhandlung beziehen 
Die Dokumente Nr. 1, 2, 5, 6 und 7 wurden von der Kommission im Zusammenhang mit 
dem Verfahren zur gütlichen Beilegung der Rechtssachen F-l 18/07, F-l 19/07, F-120/07, 
F-121/07 und F-132/07, Guido Strack / Kommission erstellt. Die Güteverhandlung 
verlief letztendlich erfolglos. 

Das Dokument Nr. 1 ist ein Vermerk für den Generaldirektor der ehemaligen 
Generaldirektion Verwaltung (GD ADMIN), in dem der Entwurf einer im Protokoll eines 
informellen Treffens der Verfahrensbeteiligten beim EuGöD enthaltenen Vereinbarung 
zusammengefasst und um Stellungnahme hierzu gebeten wird. Die Dokumente Nr. 2, 5, 6 

4 ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 

5 Urteil des Gerichtshofs vom 29. Juni 2010, Rechtssache C-28-08P, Europäische Kommission/The 
Bavarian Lager Co. Ltd., Randnummern 77-78, Sammlung der Rechtsprechung 2010,1-06051. 

6 htfp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=f-132/07&td=ALL 

7 „Die Organe verweigern den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung Folgendes 
beeinträchtigt würde: ... der Schutz von Gerichtsverfahren... es sei denn, es besteht ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Verbreitung. " 
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Daher muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Ihnen die Schriftsätze des Klägers und die 
Dokumente des EuGöD sowie des Gerichts in den Rechtssachen F-132/07 und Τ
Ι 99/1 IP nicht zur Verfügung gestellt werden können. 

6. ÜBERWIEGENDES ÖFFENTLICHES INTERESSE 

Nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 kann der Zugang zu einem 
Dokument nicht verweigert werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an der 
Verbreitung besteht. Ein überwiegendes öffentliches Interesse liegt dann vor, wenn dieses 
Interesse erstens öffentlich und zweitens überwiegend ist, d.h. es muss in diesem Fall 
schwerer wiegen als die nach Artikel 4 Absatz 2 geschützten Interessen. Im vorliegenden Fall 
sehe ich keinen Anhaltspunkt für ein überwiegendes öffentliches Interesse an der 
Offenlegung der Dokumente Nr. 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24 und 28, das 
schwerer wiegen würde als der Schutz der Gerichtsverfahren und das Verteidigungsrecht der 
Kommission. 

7. RECHTSBEHELF 

Sollte Ihnen an einer Überprüfung dieses Standpunktes gelegen sein, so können Sie 
binnen 15 Arbeitstagen nach Erhalt dieses Schreibens bei der Generalsekretärin der 
Kommission unter der nachstehenden Anschrift schriftlich einen Zweitantrag stellen. 

Die Generalsekretärin wird Ihnen innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Registrierung Ihres 
Antrags das Ergebnis der Überprüfung mitteilen. Sie erhalten entweder Zugang zu den 
nicht offengelegten Dokumentteilen, oder Ihr Antrag wird abgelehnt. Im zuletzt 
genannten Fall wird Ihnen mitgeteilt, welche weiteren Maßnahmen Sie ergreifen können 

Bitte richten Sie Ihre Schreiben immer an: 

Die Generalsekretärin 
Europäische Kommission 
B-1049 BRÜSSEL 
xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx 

Mit freundlichen Grüßen 

Luis ROMERO REQUENA 

Anlagen: 12 Dokumente 
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